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- bei rechtskräftig zu Strafen mit Freiheitsentzug Verurteilten 
ein Verwirklichungsersuchen des zuständigen Gerichts sowie 
Kurzurteil und Strafregisterauszug vorliegen und die Verurteil
ten in den Strafvollzug zu überführen sind.

Ist der Angeklagte aufgrund einer Entscheidung des Gerichts wäh
rend oder im Ergebnis der Hauptverhandlung, zu der er vorge
führt wurde, auf freien FuG zu setzen, ist zu vereinbaren, in 
welcher Art und Weise die Übergabe seines in der Untersuchungs
haftanstalt befindlichen Eigentums zu erfolgen hat.

Wird bei Angeklagten, die nicht Bürger der DDR sind, der Haft
befehl aufgehoben oder erfolgt der Freispruch, ist hinsicht
lich ihres weiteren Aufenthaltes bzw. ihrer Ausreise aus der DDR 
nach den dafür geltenden Weisungen zu verfahren.

Im Zusammenhang mit Entlassungen aus dem Vollzug der Untersu
chungshaft ist zu gewährleisten, daß die Verhafteten bzw. die 
Verurteilten

- nach der Bekanntgab©ihres Entlassungstermins keinen Kontakt 
zu anderen Verhafteten hersteilen können;

- in Einzelunterbringung verwahrt werden;

- ihre auf Vollzähligkeit und Zustand geprüften Effekten er
halten bzw. diese mit in die zuständige Strafvollzugseinrich
tung überführt werden (befinden sich bei den Effekten Gegen
stände, die objektiv geeignet sind, die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit zu beeinträchtigen, sind diese der zuständigen 
Diensteinheit der Linie IX zur Einziehung zu übergeben - auf
tretende Probleme im Zuammenhang mit den Effekten sind in der 
betreffenden Untersuchungshaftanstalt zu klären);

- ärztlich untersucht werden;

- unmittelbar vor Verlassen der Untersuchungshaftanstalt gründ
lich körperlich durchsucht werden.
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